
Kennzahl 1 a                                                                                                                              
Anteil der taxonomiefähigen Vermögenswerte an der Gesamtaktiva in 
Prozent                   

Die Ermittlung dieser Kennzahl erfolgt mithilfe des DSGV Taxonomie-
Rechners. Folgende Vermögenswerte wurden bei der Berechnung des Anteils 
des Exposures von taxonomiefähigen Aktiva im Zähler berücksichtig: alle 
Forderungen, Eigenhandelspositionen (erworbene Schuldtitel, 
Schuldverschreibungen und Aktien) gegenüber unten genannten KUSY-
Gruppen:                                                                                                   
KUSY-Gruppe 2 Inländische wirtschaftlich unselbstständige natürliche 
Personen                                                                                                   
KUSY-Gruppe 7 Ausländische wirtschaftlich unselbstständige natürliche 
Personen. 

Fachliche Auslegungsentscheidungen zur Berücksichtigung von Sachanlagen 
im DSGV Taxonomie-Rechner: Für die Berichtsanforderungen ab Januar 2022 
(Berichtsjahr 2021) sind gemäß der aktuellen Fassung der EU-Taxonomie-
Verordnung und der delegierten Verordnung zu Artikel 8 unter Vermögenswerte 
Finanzinstrumente und Immobilien aus der Inanspruchnahme von Sicherheiten 
zu verstehen (Annex V zur del. VO zu Art. 8 TaxVO, Kap. 1.1.2). Daher werden 
Immobilien (Sachanlagen) im Rahmen der Berechnung der 
Taxonomiefähigkeitsquoten nicht berücksichtigt.  

Kennzahl 1 b                                                                                                                     
Anteil der nicht taxonomiefähigen Vermögenswerte an der Gesamtaktiva 
in Prozent                   

Die Ermittlung dieser Kennzahl erfolgt durch Subtraktion des bereits 
berechneten Anteils der taxonomiefähigen Aktiva (1-Anteil der 
taxonomiefähigen Aktiva).                                                                           
Fachliche Auslegungsentscheidung zur Berechnung des Anteils nicht 
taxonomiefähiger Aktiva im DSGV Taxonomie-Rechner: In der aktuellen 
Fassung der EU-Taxonomie-Verordnung und in der Delegierten Verordnung zu 
Artikel 8 der EU-Taxonomie ist nicht explizit geregelt, wie der Anteil der nicht-
taxonomiefähigen Aktiva ermittelt werden kann. Hierbei wurde untersucht, ob 
die Ermittlung der nicht-taxonomiefähigen Aktiva durch Subtraktion des bereits 
berechneten Anteils der taxonomiefähigen Aktiva (1-Anteil der 
taxonomiefähigen Aktiva) oder anhand des Template Schemas (Annex 6) 
mithilfe der GAR-Assets erfolgen sollte. Für die Berichtanforderungen ab 
Januar 2022 (Berichtsjahr 2021) erfolgt die Berechnung der nicht-
taxonomiefähigen Aktiva durch Subtraktion des bereits berechneten Anteils der 
taxonomiefähigen Aktiva (1-Anteil der taxonomiefähigen Aktiva), um eine 



sowohl schnelle Umsetzbarkeit sowie schlüssige und transparente 
Nachvollziehbarkeit für jeden Dritten sicherstellen zu können.  

Kennzahl 2                                                                                                                           
Anteil von Zentralstaaten, Zentralbanken, supranationalen Emittenten an 
den gesamten Aktiva in Prozent                                                                                                                   
Folgende Vermögenswerte wurden bei der Berechnung des Anteils der 
Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten, Zentralbanken und 



supranationalen Emittenten berücksichtigt. Die Informationen werden aus den 
untenstehenden FINREP-Meldebögen bezogen.  

FINREP-
Meldebogen 

Position ‚ Vermögenswerte 

F0101 030 Zähler Cash Balances at 
Central Banks 

F1800 030+213 Zähler Debt Securities – 
General 
Governments 

F1800 090 Zähler Loans and 
Advances – 
General 
Governments 

F0101 380 Nenner Total Assets 

Anmerkung: Die KUSY-Kundengruppen 1 und 6 (Exposures gegenüber Nicht-
Zentralstaaten werden herausgerechnet). 

Kennzahl 3                                                                                                                             
Anteil von Derivaten an den gesamten Aktiva in Prozent                                                   
Gemäß aktueller EU-Taxonomie Verordnung ist hier nur für HGB-Institute eine 
Nullmeldung auszuweisen. Bei den Bankbuchderivaten handelt es sich um Off-



Balance-Sheet Positionen, die im Rahmen der Verordnung nicht zu melden 
sind.          

Fachliche Auslegungsentscheidung zur Berechnung des Anteils von Derivaten 
an den gesamten Aktiva im DSGV Taxonomie-Rechner: In der aktuellen 
Fassung der EU-Taxonomie-Verordnung und der Delegierten Verordnung zu 
Artikel 8 der EU-Taxonomie ist nicht explizit geregelt, unter welcher Position 
die Handelsderivate auszuweisen sind. Hierbei wurde untersucht, ob die 
Erfassung der Handelsderivate unter der Position „Trading Book“ oder 
„Derivatives“ erfolgen sollte. Für die Berichtsanforderungen ab Januar 2022 
(Berichtsjahr 2021) erfolgt die Einordnung der Handelsderivate unter der 
Position „Trading Book“, um eine Konsistenz zur FINREP-Abstimmung 
sicherstellen zu können.  

Kennzahl 4                                                                                                                               
Anteil von nicht NFRD-berichtspflichtigen Unternehmen an der gesamten 
Aktiva in Prozent                                                                                                                        
Die Ermittlung dieser Kennzahl erfolgt mithilfe des DSGV Taxonomie-
Rechners. Hierbei wird zunächst die Summe des Exposures gegenüber NFRD-
berichtspflichtigen Unternehmen ermittelt. Diese lassen sich leichter 
identifizieren als die nicht NFRD-berichtspflichtigen Unternehmen. Danach wird 
das Exposure von NFRD-berichtspflichtigen Unternehmen vom gesamten 
Exposure gegenüber allen Unternehmen abgezogen. Der Restbetrag wird 
durch die gesamte Aktiva geteilt. Die Bewertung der Berichtspflicht wird 
anhand relevanter Kriterien (u.a. Mitarbeiterzahl, Umsatz, Bilanzsumme, LEI-
Code) und vorhandener Daten durchgeführt. 

Kennzahl 5                                                                                                                           
Anteil des Handelsbestandes und der kurzfristigen Interbankenkredite zu 
der Bilanzsumme in Prozent                                                                                            
Folgende Vermögenswerte wurden bei der Berechnung des Anteils des 



Handelsbuchs und der kurzfristigen Interbankenkredite berücksichtigt. Die 
Informationen werden aus den untenstehenden FINREP-Meldebögen bezogen.  

FINREP-
Meldebogen 

Position # Vermögenswerte 

F0101 091 Zähler Trading Financial 
Assets 

F0501 010 Zähler On Demand (call) 
and Short Notice 
(Current Account) 

F0101 380 Nenner  Total Assets 

Als Datenhaushalt dient das IDH-Reporting der Sparkassen-Finanzgruppe 
(Integrierter Datenhaushalt). Die Daten werden mittels Muster-Select bezogen 
und über eine csv-Datei in den MS-Excel—basierten DSGV Taxonomie-
Rechner überführt. Der Muster-Select beinhaltet die relevanten KUSY-Gruppen 
(0,4,5,9). Zusätzlich wird durch den Muster-Select bei den genannten KUSY-
Gruppen der LEI-Code (Legal Entity Identifier) abgefragt.  


